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Bezeichnung 

Grünpflege (Handarbeit) 
Zum Beispiel Unkrautziehen, Abfallbeseitigung, Laubsammeln o.ä. 

 

Gefahr für Mensch und Umwelt 

Beim Unkrautziehen tritt der Mensch in Kontakt mit Mikro- und Makroorganismen der obersten belebten 
Bodenschichten. 

Gefahren für den Menschen können sein: 

-  Eindringen in die Haut (z.B. bei Vorschädigungen), 

-  Aufnahme der Erreger über Mund - Magen -Darm, 

-  Verschleppung der Erreger durch verschmutzte Kleidung, 

-  besondere Gefahr durch staubintensive Arbeiten (Kehren, Fegen, Hacken), 

-  Belastung durch Fäkalien (z.B. Hunde, Katzen, Tauben etc.) 

-  Gefahr durch Fixerbesteck (z.B. benutzte Spritzen etc.) 

 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

-  Bei der Arbeit Arbeitskleidung tragen. 

-  Vor, während und nach der Arbeit Hautschutzmittel (Hautschutzpläne) verwenden. 

-  Bei normaler Arbeit feuchtigkeitsdichte Handschuhe tragen. 

-  Für die Arbeit, soweit wie möglich, Hilfsmittel verwenden (Greifzangen, Hacken, Schaufeln o.ä.). 

-  Essen, Trinken, Rauchen während der Arbeit vermeiden. 

-  Arbeitskleidung regelmäßig reinigen oder wechseln. 

-  Sonderfall Fixerbesteck: 
Entfernen mit Schaufeln oder Greifzangen . Aufbewahren in durchsichtigen Behältern, gesondert entsorgen. 

 

Handschutz:  Schutzhandschuhe möglichst säure-, schnitt-, stichfest. (z.B. Baumwolle NITRIL getaucht) 

Hautschutz:  Hautschutz-, Hautpflege- und Hautreinigungsmittel verwenden. 

 

Verhalten im Gefahrfall 

-  Beschädigte Schutzausrüstung unmittelbar ersetzen. 

-  Bei Verletzungen Wunden ausbluten lassen oder zum Ausbluten anregen, erst dann Unfallmeldung machen. 

-  Ggf. bei Verletzungen Arzt aufsuchen. 

 

Erste Hilfe 

 Einatmen: --/-- 

Hautkontakt:  --/-- 

Augenkontakt: mit Wasser spülen, evtl.Arzt aufsuchen 

Verschlucken: bei Bedarf Arzt aufsuchen 

Ersthelfer:  

Sachgerechte Entsorgung 
 



Erstellt durch: 

NOTRUF:  (0)112 
Betriebsanweisung  
nach § 12 BioStoffV 

Erstellt durch:   

 

Bistum Hildesheim 

Arbeitsbereich: Außenbereiche Ersteller:  Angelika Stephan  
Arbeitsplatz: Garten und Grünanlagen  Seite  2  

von  2 Tätigkeit: Grünpflege (Handarbeit) Gültig ab: Januar 2011   
 
 

 

 

 


